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1. ALLGEMEINES 

1.1 Vorhaben  

Der Markt Kleinlangheim plant die Ausweisung eines neuen Baugebietes mit 34 Baugrundstücken. 
 
Das geplante Allgemeine Wohngebiet liegt am südwestlichen Ortsrand von Kleinlangheim. Direkt angrenzend an 
das Plangebiet führt nordwestlich die Staatsstraße St 2272 entlang. Die Bundesautobahn A3 liegt in einer Entfer-
nung von ca. 1,5 km zum Plangebiet. Die stillgelegte Nebenbahnlinie Kitzingen-Schweinfurt befindet sich ca. 760 
m entfernt vom geplanten Baugebiet. Es schließt an die bestehende, gewachsene Ortsstruktur von Kleinlangheim 
an. Die zu überplanende Fläche wurde bisher überwiegend landwirtschaftlich genutzt. 
 

 siehe Anlage Nr. 01: Übersichtskarte 
 
Die Bauflächen erstrecken sich von Nordwesten nach Südosten über eine Länge von ca. 240 m und von Süd-
westen nach Nordosten über eine Breite von ca. 180 m. Es befindet sich in einer Höhe von ca. 228 m ü. NN bis 
ca. 231 m ü. NN, dabei steigt das Gelände allmählich von Südosten nach Nordwesten leicht an. Der räumliche 
Geltungsbereich des Plangebietes beträgt ca. 4 ha. 
 
Durch Gemeinderatsbeschluss vom 09.10.2018 liegt über den Bebauungsplan „Am Graben“ Baurecht vor. 
 
Vorhabensträger der nachfolgend beschriebenen Arbeiten ist vollumfänglich die Marktgemeinde Kleinlangheim, 
vertreten durch die 1.Bürgermeisterin Stier. 
 
 

1.2 Zweck der vorgelegten Planung   

Das geplante Baugebiet wird im Trennsystem erschlossen, sodass Oberflächenwasser separat abgeführt und der 
Kläranlage ferngehalten werden kann. Die Ableitung soll in den Vorfluter Gründleinsbach erfolgen.  
 
Die Einleitung des Oberflächenwassers aus den Versiegelungsflächen des Baugebietes in den Vorfluter Gründ-
leinsbach hat grundsätzlich gedrosselt zu erfolgen. Zudem wird für eine solche gedrosselte Einleitung grundsätz-
lich eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.  
 
Diese liegt jedoch bereits mit Bescheid des Landratsamtes Kitzingen vom 19.08.2008 vor. Die Erlaubnis endet 
am 31.12.2028. 
 
Im Zuge des damaligen Verfahrens wurde allerdings nur über die eigentliche Einleitung in den Vorfluter beschie-
den, nicht jedoch über die Art und Weise der vorzuschaltenden Regenrückhaltung und Abflussdrosselung aus 
den anzuschließenden Baulandflächen, da diese zu diesem Zeitpunkt noch nicht beplant waren und im Zuge 
deren Umsetzung erfolgen sollte. 
 
Gegenstand der hierdurch vorgelegten Planung ist nunmehr die detaillierte Ausführung der vorgeschalteten Re-
genrückhaltung und entsprechenden Abflussdrosselung im Bereich der neu zu erschließenden Bauflächen zur 
Einhaltung der mit o.g. Bescheid geforderten Einleite-Werte. 
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2. BESTEHENDE VERHÄLTNISSE 

2.1 Örtliche Gegebenheiten 

Das geplante Regenrückhaltebecken kommt am süd-östlichen Rand des Baugebietes zum Liegen. Es befindet 
sich somit an dessen tiefsten Punkt, wodurch die Entwässerung der angeschlossenen abflusswirksamen Flächen 
über Freispiegelkanäle bzw. Gräben erfolgen kann. 
 
Ablaufseitig des geplanten Regenrückhaltebeckens schließt vorhandene Bebauung der Marktgemeinde Klein-
langheim (Am Schleifweg) an, welche im Geländeverlauf tiefer liegt. Somit entsteht hierdurch die Situation einer 
oberhalb der Bebauung liegenden Regenrückhaltemaßnahme. 
 

 siehe Anlage Nr. 02: Übersichtslageplan 
 
 

2.2 Baugrundgutachten 

Aus dem Geotechnischen Bericht des durch die „PGU Ingenieurgesellschaft mbH“ aus Schweinfurt durchgeführ-
ten Baugrundgutachtens vom 26.04.2018 geht hervor, dass im Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens 
nachfolgend beschriebene Untergrundverhältnisse vorherrschen (Auszug aus dem Bodengutachten): 
 
 

    

     
 
 
 
Im Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens wurde im Zuge des Baugrundgutachtens sowohl eine Schürfe 
als auch eine Rammsondierung durchgeführt. Der Schichtenaufbau stellt sich demnach konkret wie folgt dar: 
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Bilder 1 – 4: Auszüge aus dem Baugrundgutachten 
 

oben links: Schichtenaufbau in der untersuchten Schürfe 
oben rechts: Rammsondierungsprofil aus dem Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens 

unten links: Foto zum Schichtenaufbau in der untersuchten Schürfe 
unten rechts: Foto zum Aushubmaterial aus der untersuchten Schürfe  
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3. TECHNISCHE ERLÄUTERUNGEN  

3.1 Abflusswirksame Flächen 

 
Das geplante Baugebiet hat in seinem Umgriff insgesamt eine Fläche von ca. 4 ha. 
 
Des Weiteren besteht eine Erweiterungsmöglichkeit in Richtung Westen, welche höhentechnisch über das ge-
plante Regenrückhaltebecken mit entwässert werden kann. Diese Fläche hat eine Größe von knapp 1,8 ha und 
soll in den nachfolgenden Betrachtungen mitberücksichtigt werden. 
 

 siehe Anlage Nr. 02: Übersichtslageplan 
 
 

Die abflusswirksamen Flächen im geplanten Baugebiet „Am Graben“ ergeben sich aus Verkehrsflächen, Bau-
grundstücken (Gebäude-Dachflächen und Hofflächen etc.) sowie einigen wenigen Grünflächen, die sich wie folgt 
darstellen: 
 

       
 
 

 siehe Anlage Nr. 03: Lageplan Flächeneinteilung 
 

 
Für die bislang noch nicht beplante Erweiterungsfläche wurden grundsätzlich die gleichen prozentualen Anteile 
für Verkehrsflächen, Baugrundstücke und Grünflächen angesetzt, wie beim Baugebiet „Am Graben“. Allerdings 
wurde hierbei berücksichtigt, dass die Grünfläche des Regenrückhaltebeckens mit 3,4 % Flächenanteil in der 
Erweiterungsfläche als Baufläche umgesetzt wird: 
 

        
 
 
Somit ergeben sich folgende für das geplante Regenrückhaltebecken abflusswirksamen Flächen: 
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Die für die Berechnung des erforderlichen Rückhaltevolumens benötigten undurchlässigen Flächenanteile Au 
wurden mit folgenden mittleren Abflussbeiwerten m in Ansatz gebracht und berechnet: 
 
 

 

 
 

3.2 Dimensionierung Rückhaltevolumen 

Die Dimensionierung des erforderlichen Rückhaltevolumens erfolgte nach dem DWA Arbeitsblatt A117 mit dem 
zugehörigen Programm des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (Version 01/2010). 
 
Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens zum geplanten Baugebiet „Am Graben“ wünschten die Aufsichtsbehör-
den eine Reduzierung der bereits über den Wasserrechtsbescheid zum Gesamtbauentwurf vom 19.08.2008 ge-
nehmigten spezifischen Drosselabflussspende qDr,R,u von 30 l/(s*ha) auf 15 l/(s*ha).  
 
In den weiteren Betrachtungen wurden beide Ansätze untersucht und berechnet. 
 
Des Weiteren wurde hinsichtlich der anzusetzenden Überschreitungshäufigkeit n zum einen der Standard-Wert 
von n = 0,2 [1/a] berücksichtigt und zum anderen aus Eigeninteresse derselbe Wert, der zur Dimensionierung 
des zulaufenden Regenwasserkanalsystems herangezogen wird, nämlich n = 0,5 [1/a] betrachtet. 
 
Folgende Berechnungsergebnisse für das erforderliche Regenrückhaltevolumen Verf ergeben sich: 
 

erf. Regenrückhaltevolumen Verf n = 0,2 [1/a] n = 0,5 [1/a] 

qDr,R,u = 15 l/(s*ha) 604 m³ 425 m³ 

qDr,R,u = 30 l/(s*ha) 471 m³ 321 m³ 

 
 

 siehe Anlage Nr. 06: Bemessung Rückhaltevolumen nach DWA A117 
 
 
Dem Wunsch der Reduzierung der spezifischen Drosselabflussspende qDr,R,u von 30 l/(s*ha) auf 15 l/(s*ha) wird 
seitens der Marktgemeinde Kleinlangheim im Hinblick auf den Gewässerschutz des Vorfluters Gründleinsbach 
sowie zum Schutz der dortigen Anlieger in den nachfolgenden Bemessungen gerne nachgekommen. 
 
Demnach wird mindestens das erforderliche Rückhaltevolumen Verf = 604 m³ für qDr,R,u = 15 l/(s*ha) und n = 0,2 
[1/a] bereit gestellt. 
 
 
Zur baulichen Umsetzung gelangt ein Becken mit einem Rückhaltevolumen von VRRB = 614,68 m3. 
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3.3 Bauweise Regenrückhaltebecken 

Das erforderliche Regenrückhaltevolumen wird durch ein offenes Becken in Erdbauweise realisiert. 
 
Die Ausmaße des Erdbeckens zur Bereitstellung des erforderlichen Regenrückhaltevolumens ergeben sich an 
der Oberfläche zu ca. 36 m x 19 m. Die Tiefe beträgt im Mittel ca. 1,90 m. Die Böschungen werden mit einer 
Neigung von 1:1 ausgeführt. Die maximale Einstautiefe beläuft sich auf ca. 1,32 m im Bereich des Auslaufbau-
werkes. Die mittlere Einstautiefe beträgt ca. 1,16 m. Die kleinste vorhandene Freibordhöhe beträgt im Bemes-
sungsfall ca. 0,50 m und befindet sich im Bereich des Auslaufbauwerkes. 
 
Das angrenzende Gelände um das Erdbecken wird von der Böschungsoberkante weg mit einer Steigung von ca. 
5 % profiliert und begrünt. Zur Bewirtschaftung der Fläche wird ein Mindestabstand von ca. 3 m um das Becken 
herum freigehalten. 
 
Der Zulauf aus der Regenwasserkanalisation des Baugebietes in das Regenrückhaltebecken erfolgt durch zwei 
Rohrleitungen. In diesem Bereich wird eine Prallwand angeordnet und die Sohle sowie die angrenzenden Bö-
schungsbereiche mit Wasserbaupflaster befestigt, um das Bauwerk vor Erosionen zu schützen. 
 
Der Entwässerungsgraben westlich des Baugebietes dient der Entwässerung des neu zu erstellenden angren-
zenden Anwandweges und Teilen des Lärmschutzwalls und wird aus südlicher Richtung in das Becken eingelei-
tet. Dieser Bereich wird ebenfalls mit Wasserbaupflaster befestigt. 
 
Die Beckenoberfläche wird mit einer 30 cm dicken Oberbodenschicht versehen. 
 

 
Bild 5: Geplantes Regenrückhaltebecken 
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Da gemäß Baugrundgutachten (siehe auch Kapitel 2.1) eine Regenwasser-Versickerung in den im Untergrund 
anstehenden Bodenschichten nicht gesichert erfolgen kann, wurde diese bei der Ermittlung des erforderlichen 
Rückhaltevolumens rechnerisch auch nicht angesetzt. 
 
Allerdings soll das Erdbecken trotzdem ohne Abdichtung ausgeführt werden, um wenigstens eine geringe Versi-
ckerungsrate zu ermöglichen, was als ökologisch sinnvoll zu betrachten ist. 
 
Eine Gefahr der Vernässung für Kellergeschosse der untenliegenden Bebauung besteht aufgrund der geringen 
Durchlässigkeiten der anstehenden Bodenschichten nicht. 
 
 

 siehe Anlage Nr. 05: Detailplan Regenrückhaltebecken 
 

3.4 Zulässigkeit der Regenwasserversickerung 

Die im vorangegangenen Kapitel erläuterte geringfügige Versickerung des gesammelten Oberflächenwassers 
wurde nach DWA M-153 überprüft und hat zu nachfolgend dargestelltem Ergebnis geführt. 
 
Der Nachweis nach dem DWA Merkblatt M-153 erfolgte mit dem zugehörigen Programm des Bayerischen Lan-
desamtes für Umwelt (Version 01/2010). 
 

 Anlage Nr. 07: Nachweis Regenwasserversickerung nach DWA M153 
 

 
Bild 6: Nachweis Regenwasserbehandlung nach DWA M-153  
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3.5 Auslaufbauwerk mit Abflussdrosselung und Notüberlauf 

Das geplante Auslaufbauwerk dient zunächst zur Fassung des Beckenwasserablaufs und gedrosselten Ableitung 
der angefallenen und zurückgehaltenen Niederschlagsmengen.  
 
Die spezifische Drosselabflussspende qDr,R,u = 15 l/(s*ha) führt bei einer angeschlossenen undurchlässigen ab-
flusswirksamen Fläche von 2,11 ha zu einem Drosselabfluss von QDr = 31,65 l/s. Dieser wird durch ein gesteuer-
tes Drosselorgan mit konstantem Abfluss, wie beispielweise einen schwimmergesteuerten Drosselschieber, rea-
lisiert. 
 
Des Weiteren wird durch das Auslaufbauwerk über die feste Schwelle die maximale Einstauhöhe des Regenrück-
haltebeckens im Bemessungsfall gewährleistet.  
 
 

 
Bild 7: Auslaufbauwerk im geplanten Regenrückhaltebecken  

 
 
 
Zusätzlich wird am Bauwerk ein Notüberlauf durch die durchlässige Bauwerksdecke (Gitterrostabdeckung) reali-
siert. Zur Festlegung der Notüberlaufmenge und Dimensionierung der nachfolgenden Ablaufleitung aus dem Aus-
laufbauwerk wurden verschiedene Ansätze betrachtet: 
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a) Notüberlaufmenge  Qvoll in den Zulaufkanälen 
 
Die maximale Zulaufmenge aus der angeschlossenen Regenwasserkanalisation wird als Notüberlauf-
menge angesetzt: 
 
Die jeweils letzte Haltung der beiden zulaufenden Regenwasserkanäle aus dem geplanten Baugebiet 
werden als DN 500 StB mit i = 5 ‰ realisiert. Unter Ansatz eines kb – Wertes von 1,5 ergibt sich eine 
jeweilige Volllauf-Leistung von Qvoll = 268,08 l/s. 
 

         2 x 268,08 l/s = 536,16 l/s 
 
 

b) Notüberlaufmenge  r10, 0,2 
 
Als Notüberlaufmenge wird eine über die angeschlossene undurchlässige abflusswirksame Fläche nie-
dergehende Regenmenge eines 5-jährigen und 10-minütigen Ereignisses (KOSTRA-DWD 2010R) ange-
setzt: 
 

Au = 2,11 ha / r10, 0,2 = 240,1 l/(s*ha) 
 

         2,11 x 240,1 l/s = 497,01 l/s 
 
 

c) Notüberlaufmenge  r10, 0,1 
 
Als Notüberlaufmenge wird eine über die angeschlossene undurchlässige abflusswirksame Fläche nie-
dergehende Regenmenge eines 10-jährigen und 10-minütigen Ereignisses (KOSTRA-DWD 2010R) an-
gesetzt: 
 

Au = 2,11 ha / r10, 0,2 = 280,9 l/(s*ha) 
 

         2,11 x 280,9 l/s = 581,46 l/s 
 
Auf der sicheren Seite liegend wurde der Ansatz des 10-jährigen und 10-minütigen Regenereignisses aus Un-
terpunkt c) zur Dimensionierung des Notüberlaufs bzw. der Ablaufleitung gewählt, um größtmöglichen Schutz 
für die untenliegende Bebauung zu gewährleisten. 
 
Somit wird die Ablaufleitung als DN 500 StB mit i = 30 ‰ realisiert, welche unter Ansatz eines kb – Wertes von 
1,5 eine Volllauf-Leistung von Qvoll = 657 l/s besitzt. Unter 90-%-iger Auslastung (0,9 x Qvoll = 591 l/s) ist die Ab-
leitung des als Notüberlauf angesetzten 10-jährigen und 10-minütigen Regenereignisses nach wie vor sicherge-
stellt. 
 
 

 siehe Anlage Nr. 05: Detailplan Regenrückhaltebecken 
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3.6 Ableitung vom Regenrückhaltebecken zur Vorflut 

Die Ableitung des Oberflächenwassers zum Vorfluter Gründleinsbach erfolgt über den angrenzenden Flurweg 
zur Straße „Am Schleifweg“, wo im weiteren Verlauf die Wiesenbronner Straße (Kreisstraße KT 11) gequert wird, 
bis eine Grünfläche entlang des Bachlaufes erreicht wird. Hier wird ein Bauwerk mit Drosselorgan errichtet, bevor 
die Einleitung in den Gründleinsbach erfolgt. 
 

 
 

Bild 8: Ableitung vom Regenrückhaltebecken zum Gründleinsbach 
 
Der Abschnitt von der Straße „Am Schleifweg“ bis zur Vorflut wird im Rahmen einer separaten Baumaßnahme 
durch die Marktgemeinde Kleinlangheim errichtet und beinhaltet die bereits genehmigten Planunterlagen aus dem 
Gesamtbauentwurf mit Bescheid des Landratsamtes Kitzingen vom 19.08.2008.  
 
Das vor der Einleitung in den Gründleinsbach zu errichtende Drosselbauwerk wird gemäß o.g. Bescheid mit ei-
nem Drosselabfluss von QDr = 125 l/s dimensioniert und erhält eine Überlaufschwelle. Der Kanal im Bereich 
Schleifweg bis Drosselbauwerk wird als Stahlbetonrohr DN 800 mit Mindestgefälle von imin = 5 ‰ errichtet, 
wodurch unter 90-%-iger Auslastung und unter Ansatz eines kb – Wertes von 1,5 eine Ableitung von 832,41 l/s 
möglich und somit die Ableitung des Notüberlaufs sichergestellt ist. 
 
Auch im Bereich zwischen Auslaufbauwerk des im Baugebiet geplanten Regenrückhaltebeckens und Anschluss 
an die beschriebene Kanalisation in der Straße „Am Schleifweg“ unterschreitet keine Haltung die Leistungsfähig-
keit der Ablaufleitung aus dem Auslaufbauwerk, sodass auch hier die schadlose Ableitung des Notüberlaufs rea-
lisiert werden kann. 
 

 siehe Anlage Nr. 04: Lageplan Kanal 
 

Abschließend wird angemerkt, dass durch die Reduzierung der spezifischen Drosselabflussspende bei der Re-
genrückhaltung im geplanten Baugebiet und dessen Erweiterungsfläche sowie auch durch die derzeitige Reali-
sierung von nur einem Teil der im damals genehmigten Gesamtbauentwurf angesetzten abflusswirksamen Bau-
landflächen eine weitaus geringere Beaufschlagung für den Vorfluter Gründleinsbach erfolgt. 
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4. ANTRAG AUF WASSERRECHTLICHE ERLAUBNIS (SOWEIT ERFORDERLICH) 

 
Für die Einleitung des Oberflächenwassers aus den Versiegelungsflächen des Baugebietes in den Vorfluter 
Gründleinsbach wird grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese liegt jedoch bereits mit 
Bescheid des Landratsamtes Kitzingen vom 19.08.2008 vor. Die Erlaubnis endet am 31.12.2028. 
 
Im Zuge des damaligen Verfahrens wurde allerdings nur über die Einleitung in den Vorfluter beschieden, nicht 
jedoch über die Art und Weise der vorzuschaltenden Regenrückhaltung und Abflussdrosselung aus den anzu-
schließenden Baulandflächen, da diese zu diesem Zeitpunkt noch nicht beplant waren und im Zuge deren Um-
setzung erfolgen sollte. 
 
Gegenstand der hierdurch vorgelegten Planung ist nunmehr die detaillierte Ausführung der vorgeschalteten Re-
genrückhaltung und entsprechenden Abflussdrosselung im Bereich der neu zu erschließenden Bauflächen zur 
Einhaltung der mit o.g. Bescheid geforderten Einleite-Werte. 
 
Der Verfasser bittet im Namen der Marktgemeinde Kleinlangheim um Kenntnisnahme und Anerkennung der vor-
gelegten Planungen zur Regenwasserrückhaltung durch das geplante Regenrückhaltebecken und (soweit erfor-
derlich) um Erteilung der zugehörigen wasserrechtlichen Erlaubnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt: TIG-Dettelbach, den 11.01.2019          
        (T. Schramm) 
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Nutzung der Basisdaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung

HINWEISE:

Bei Vervielfältigung dieses Planes durch SW-Kopieren ist zu beachten,
dass farblich differenzierte Informationen verloren gehen können!

Diese Entwurfszeichnung enthält nicht alle Einzelheiten bzw. Vermaßungen.
Sie ist nicht als Ausführungsgrundlage geeignet. Ausgeführt wird nur nach
den mit Baufreigabevermerk des AG versehenen Ausführungszeichnungen
und den zugehörigen Leistungsverzeichnissen.
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RRB - Programm des Bayerischen Landesamtes für Umwelt Version 01/2010

Tiefbautechnisches Ingenieurbüro Glückert                                    

Station: BG Am Graben Datum : 18.12.2018
Becken : RRT n=0,2

 D E T A I L L I E R T E   F L Ä C H E N E R M I T T L U N G

Flächen Art der Befestigung E,kA       in ha m uA   in ha

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
Straßen Asphalt, fugenloser Beton 0,629 0,9  0,566 

Bebauung Ziegel, Dachpappe 1,556 0,9  1,4 

Grünflächen Gras 0,747 0,2  0,149 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
 2,932  2,116 



A117 - Programm des Bayerischen Landesamtes für Umw elt Version 01/2010
Tiefbautechnisches Ingenieurbüro Glückert                                    

Projekt : BG Am Graben Datum : 18.12.2018
Becken : RRT n=0,2

Bemessungsgrundlagen

uundurchlässige Fläche A   : . . . . . . . 2,11 ha
(nach Flächenermittlung)

fFließzeit t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 min
Überschreitungshäufigkeit n :  . . . . 0,2 1/a

T,d,aMTrockenwetterabfluß Q            : . l/s

DrDrosselabfluss Q      : . . . . . . . . 31,65 l/s

ZZuschlagsfaktor f    : . . . . . . . . .  1,2  - 

RRR erhält Entlastungsabfluss aus RÜB oder RÜ (RRR ohne eigenes Einzugsgebiet)

Dr,RÜBDrosselabfluss Q              : . . . . . . . . . 0 l/s RÜBVolumen V         : . . . . . . . . . . . 0 m³

RRR erhält Drosselabfluss aus vorgelagerten Entlast ungsanlagen (RRR, RÜB oder RÜ)

Dr,vSumme der Drosselabflüsse Q        : 0 l/s

Starkregen
Starkregen nach :  . . . . . . . . . Gauß-Krüger Koord. Datei :  . . . . . . DWD-Atlas 2000
Gauß-Krüger Koord. Rechtswert : . . . 4376453 m Hochwert : . . . . . . . . . . . . . 5516029 m
Geogr. Koord. östliche Länge : . . ° ' '' nördliche Br eite :  . ° ' ''
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal  38 vertikal  71 Räumlich interpoliert ? . . . . . . ja
Rasterfeldmittelpunkt liegt : 3,708 km östlich 3,324 km nördlich

Berechnungsergebnisse
maßgebende Dauerstufe D : . . . . .  60 min EEntleerungsdauer t    : . . . . . . .  5,3 h

D,nRegenspende r       : . . . . . . . . . .  81,5 l/(s·ha) sSpezifisches Volumen V   : . . .  286,3 m³/ha

Dr,R,uDrosselabflussspende q            : . . .  15 l/(s·ha) geserf. Gesamtvolumen V       :  . .  604 m³

AAbminderungsfaktor f   : . . . . . . . .  0,997  - RRRerf. Rückhaltevolumen  V         :  604 m³

Warnungen
 - keine vorhanden -  

 
 
 

 
 
 
 

Dauerstufe Niederschlags- Regen- spez. Speicher- Rückhalte-
    D höhe spende volumen volumen

[mm] [l/(s·ha)] [m³/ha] [m³]

    5' 9,7 324,2 111,0  234 
  10' 14,4 240,1 161,6  341 
  15' 17,6 195,5 194,3  410 
  20' 20,0 166,4 217,4  459 
  30' 23,4 130,0 247,7  523 
  45' 26,9 99,5 272,9  576 
  60' 29,3 81,5 286,3  604 
  90' 31,0 57,5 274,3  579 
  2h - 120' 32,3 44,9 257,5  543 
  3h - 180' 34,3 31,7 216,3  456 
  4h - 240' 35,8 24,8 169,4  358 
  6h - 360' 38,0 17,6 67,0  141 
  9h - 540' 40,4 12,5 0,0  0 

C:\Users\schramm.tobias\Desktop\A117_RRT_qdr15_n0,2.rrr



A117 - Programm des Bayerischen Landesamtes für Umw elt Version 01/2010
Tiefbautechnisches Ingenieurbüro Glückert                                    

Projekt : BG Am Graben Datum : 18.12.2018
Becken : RRT n=0,5

Bemessungsgrundlagen

uundurchlässige Fläche A   : . . . . . . . 2,11 ha
(nach Flächenermittlung)

fFließzeit t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 min
Überschreitungshäufigkeit n :  . . . . 0,5 1/a

T,d,aMTrockenwetterabfluß Q            : . l/s

DrDrosselabfluss Q      : . . . . . . . . 31,65 l/s

ZZuschlagsfaktor f    : . . . . . . . . .  1,2  - 

RRR erhält Entlastungsabfluss aus RÜB oder RÜ (RRR ohne eigenes Einzugsgebiet)

Dr,RÜBDrosselabfluss Q              : . . . . . . . . . 0 l/s RÜBVolumen V         : . . . . . . . . . . . 0 m³

RRR erhält Drosselabfluss aus vorgelagerten Entlast ungsanlagen (RRR, RÜB oder RÜ)

Dr,vSumme der Drosselabflüsse Q        : 0 l/s

Starkregen
Starkregen nach :  . . . . . . . . . Gauß-Krüger Koord. Datei :  . . . . . . DWD-Atlas 2000
Gauß-Krüger Koord. Rechtswert : . . . 4376453 m Hochwert : . . . . . . . . . . . . . 5516029 m
Geogr. Koord. östliche Länge : . . ° ' '' nördliche Br eite :  . ° ' ''
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal  38 vertikal  71 Räumlich interpoliert ? . . . . . . ja
Rasterfeldmittelpunkt liegt : 3,708 km östlich 3,324 km nördlich

Berechnungsergebnisse
maßgebende Dauerstufe D : . . . . .  60 min EEntleerungsdauer t    : . . . . . . .  3,7 h

D,nRegenspende r       : . . . . . . . . . .  61,8 l/(s·ha) sSpezifisches Volumen V   : . . .  201,3 m³/ha

Dr,R,uDrosselabflussspende q            : . . .  15 l/(s·ha) geserf. Gesamtvolumen V       :  . .  425 m³

AAbminderungsfaktor f   : . . . . . . . .  0,996  - RRRerf. Rückhaltevolumen  V         :  425 m³

Warnungen
 - keine vorhanden -  

 
 
 

 
 
 
 

Dauerstufe Niederschlags- Regen- spez. Speicher- Rückhalte-
    D höhe spende volumen volumen

[mm] [l/(s·ha)] [m³/ha] [m³]

    5' 7,3 244,4 82,2  174 
  10' 11,2 186,2 122,7  259 
  15' 13,7 152,6 148,0  312 
  20' 15,6 130,0 164,8  348 
  30' 18,2 101,0 184,9  390 
  45' 20,6 76,4 198,0  418 
  60' 22,2 61,8 201,3  425 
  90' 23,8 44,1 187,8  396 
  2h - 120' 25,0 34,7 169,9  358 
  3h - 180' 26,8 24,8 127,0  268 
  4h - 240' 28,2 19,6 79,0  167 
  6h - 360' 30,3 14,0 0,0  0 

C:\Users\schramm.tobias\Desktop\A117_RRT_qdr15_n0,5.rrr



A117 - Programm des Bayerischen Landesamtes für Umw elt Version 01/2010
Tiefbautechnisches Ingenieurbüro Glückert                                    

Projekt : BG Am Graben Datum : 18.12.2018
Becken : RRT n=0,2

Bemessungsgrundlagen

uundurchlässige Fläche A   : . . . . . . . 2,11 ha
(nach Flächenermittlung)

fFließzeit t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 min
Überschreitungshäufigkeit n :  . . . . 0,2 1/a

T,d,aMTrockenwetterabfluß Q            : . l/s

DrDrosselabfluss Q      : . . . . . . . . 63,3 l/s

ZZuschlagsfaktor f    : . . . . . . . . .  1,2  - 

RRR erhält Entlastungsabfluss aus RÜB oder RÜ (RRR ohne eigenes Einzugsgebiet)

Dr,RÜBDrosselabfluss Q              : . . . . . . . . . 0 l/s RÜBVolumen V         : . . . . . . . . . . . 0 m³

RRR erhält Drosselabfluss aus vorgelagerten Entlast ungsanlagen (RRR, RÜB oder RÜ)

Dr,vSumme der Drosselabflüsse Q        : 0 l/s

Starkregen
Starkregen nach :  . . . . . . . . . Gauß-Krüger Koord. Datei :  . . . . . . DWD-Atlas 2000
Gauß-Krüger Koord. Rechtswert : . . . 4376453 m Hochwert : . . . . . . . . . . . . . 5516029 m
Geogr. Koord. östliche Länge : . . ° ' '' nördliche Br eite :  . ° ' ''
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal  38 vertikal  71 Räumlich interpoliert ? . . . . . . ja
Rasterfeldmittelpunkt liegt : 3,708 km östlich 3,324 km nördlich

Berechnungsergebnisse
maßgebende Dauerstufe D : . . . . .  50 min EEntleerungsdauer t    : . . . . . . .  2,1 h

D,nRegenspende r       : . . . . . . . . . .  92,5 l/(s·ha) sSpezifisches Volumen V   : . . .  223,3 m³/ha

Dr,R,uDrosselabflussspende q            : . . .  30 l/(s·ha) geserf. Gesamtvolumen V       :  . .  471 m³

AAbminderungsfaktor f   : . . . . . . . .  0,992  - RRRerf. Rückhaltevolumen  V         :  471 m³

Warnungen
 - keine vorhanden -  

 
 
 

 
 
 
 

Dauerstufe Niederschlags- Regen- spez. Speicher- Rückhalte-
    D höhe spende volumen volumen

[mm] [l/(s·ha)] [m³/ha] [m³]

    5' 9,7 324,2 105,0  222 
  10' 14,4 240,1 150,0  317 
  15' 17,6 195,5 177,2  374 
  20' 20,0 166,4 194,8  411 
  30' 23,4 130,0 214,3  452 
  45' 26,9 99,5 223,2  471 
  60' 29,3 81,5 220,5  465 
  90' 31,0 57,5 176,5  372 
  2h - 120' 32,3 44,9 127,7  269 
  3h - 180' 34,3 31,7 22,4  47 
  4h - 240' 35,8 24,8 0,0  0 

C:\Users\schramm.tobias\Desktop\A117_RRT_qdr30_n0,2.rrr



A117 - Programm des Bayerischen Landesamtes für Umw elt Version 01/2010
Tiefbautechnisches Ingenieurbüro Glückert                                    

Projekt : BG Am Graben Datum : 18.12.2018
Becken : RRT n=0,5

Bemessungsgrundlagen

uundurchlässige Fläche A   : . . . . . . . 2,11 ha
(nach Flächenermittlung)

fFließzeit t  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 min
Überschreitungshäufigkeit n :  . . . . 0,5 1/a

T,d,aMTrockenwetterabfluß Q            : . l/s

DrDrosselabfluss Q      : . . . . . . . . 63,3 l/s

ZZuschlagsfaktor f    : . . . . . . . . .  1,2  - 

RRR erhält Entlastungsabfluss aus RÜB oder RÜ (RRR ohne eigenes Einzugsgebiet)

Dr,RÜBDrosselabfluss Q              : . . . . . . . . . 0 l/s RÜBVolumen V         : . . . . . . . . . . . 0 m³

RRR erhält Drosselabfluss aus vorgelagerten Entlast ungsanlagen (RRR, RÜB oder RÜ)

Dr,vSumme der Drosselabflüsse Q        : 0 l/s

Starkregen
Starkregen nach :  . . . . . . . . . Gauß-Krüger Koord. Datei :  . . . . . . DWD-Atlas 2000
Gauß-Krüger Koord. Rechtswert : . . . 4376453 m Hochwert : . . . . . . . . . . . . . 5516029 m
Geogr. Koord. östliche Länge : . . ° ' '' nördliche Br eite :  . ° ' ''
Rasterfeldnr. KOSTRA Atlas horizontal  38 vertikal  71 Räumlich interpoliert ? . . . . . . ja
Rasterfeldmittelpunkt liegt : 3,708 km östlich 3,324 km nördlich

Berechnungsergebnisse
maßgebende Dauerstufe D : . . . . .  35 min EEntleerungsdauer t    : . . . . . . .  1,4 h

D,nRegenspende r       : . . . . . . . . . .  91 l/(s·ha) sSpezifisches Volumen V   : . . .  151,9 m³/ha

Dr,R,uDrosselabflussspende q            : . . .  30 l/(s·ha) geserf. Gesamtvolumen V       :  . .  321 m³

AAbminderungsfaktor f   : . . . . . . . .  0,989  - RRRerf. Rückhaltevolumen  V         :  321 m³

Warnungen
 - keine vorhanden -  

 
 
 

 
 
 
 

Dauerstufe Niederschlags- Regen- spez. Speicher- Rückhalte-
    D höhe spende volumen volumen

[mm] [l/(s·ha)] [m³/ha] [m³]

    5' 7,3 244,4 76,3  161 
  10' 11,2 186,2 111,2  235 
  15' 13,7 152,6 130,9  276 
  20' 15,6 130,0 142,3  300 
  30' 18,2 101,0 151,6  320 
  45' 20,6 76,4 148,5  313 
  60' 22,2 61,8 135,8  287 
  90' 23,8 44,1 90,4  191 
  2h - 120' 25,0 34,7 40,6  86 
  3h - 180' 26,8 24,8 0,0  0 

C:\Users\schramm.tobias\Desktop\A117_RRT_qdr30_n0,5.rrr



M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes für Umwelt

Tiefbautechnisches Ingenieurbüro Glückert                                    

Station: Markt Kleinlangheim - Baugebiet "Am Graben" Datum : 18.12.2018
Bemerkung :

 D E T A I L L I E R T E   F L Ä C H E N E R M I T T L U N G

Flächen Art der Befestigung EA    in m² m uA   in m²

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
Erschließungsstraße Asphalt, fugenloser Beton 0,629 0,9  0,566 

Wohnbebauung Dachflächen 1,556 0,9  1,4 

Grünflächen flaches Gelände 0,747 0,2  0,149 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
 2,932  2,116 
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Zertifizierung 
TIG Nürnberg zertifiziert 
durch TÜV Rheinland 
Certipedia-ID 0000021410 

TIG Ingenieure GmbH & Co.KG 
Amtsgericht Nürnberg HRA 18261 
Steuer-Nr. 240/178/17201 
Prokurist: Dipl.-Ing. (FH) Thomas Glückert 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH), MBA Jürgen Hutzler 

Pers. haftende Gesellschaft 
TIG Verwaltungs GmbH | 90478 Nürnberg 
Steuer-Nr. 241/140/21292 
Amtsgericht Nürnberg HRB 35290 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH), MBA Jürgen Hutzler 

 
                 Zertifizierung 
       TIG zertifiziert durch 
     Güteschutz Kanalbau 
Beurteilungsgruppe ABS 
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Sparkasse Nürnberg 
IBAN DE07 7605 0101 0013 5783 56 

BIC: SSKNDE77XXX 
 

Projekt-Nr. 16/031 
04.07.2019 

 -/SC 

GP Wasserrecht Ergänzung  

 
 
Sehr geehrter Herr Engert, 
 
die von der Marktgemeinde Kleinlangheim mit Datum vom 11.01.2019 eingereichte Genehmigungsplanung zum 
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis (soweit erforderlich) zur Rückhaltung und Ableitung der Oberflächenab-
hn¯uug" cwu" fgo"Gtuejnkǧwpiuigdkgv" ãCo"ItcdgpÐ" wpf" ko"ygkvgtgp"Xgtncwh" fgtgp"Gkpngkvwpi" kp" fgp" Xqthnwvgt"
Gründleinsbach wurde von Ihnen zur Prüfung und Stellungnahme an das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 
weitergeleitet, welches daraufhin mit Schreiben vom 07.03.2019 wie folgt geantwortet hat (Ausschnitt): 
 

Auszug S.2 
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 Auszug S.2 
 
 
a) Den vorgenannten Ausführungen ist zunächst zu entnehmen, dass den geplanten und aufgezeigten Regen-

rückhaltemaßnahmen hinsichtlich rechnerischer Dimensionierungen im geplanten Baugebiet grundsätzlich 
zugstimmt werden kann. Allerdings wird gefordert, das Regenrückhaltebecken als Erdbecken abzudichten. 
 

 Dieser Forderung wird entsprochen, indem das Regenrückhaltebecken als Erdbecken gemäß den 
einschlägigen Vorschriften (hierunter v.a. das DWA-Merkblatt M176) mittels Lehmschlag abgedich-
tet wird. Die Ausführungsunterlagen hierfür werden entsprechend geändert und die Bauausführung wird 
v.a. hinsichtlich des Lehmschlages, von einem von der Marktgemeinde Kleinlangheim zu beauftragenden 
Gutachter überwacht. Gerne veranlasst die Marktgemeinde Kleinlangheim nach Abschluss der Maß-
nahme bei Bedarf auch noch eine Abnahme des Regenrückhaltebeckens durch einen externen privaten 
Sachverständigen der Wasserwirtschaft gemäß Art. 61 BayWG, über dessen Ergebnisse Sie benachrich-
tigt werden. 

 
 
b) Außerdem wird angemerkt, dass die Drossel-Einleitmenge in den Gründleinsbach aus dem damaligen Bau-

entwurf gemäß dem heutigen Stand der Technik zu überprüfen und eine maximal zulässige spezifische Dros-
selabflussspende für die Einleitung in den Vorfluter Gründleinsbach von 15 l/(s*ha) analog zur Rückhaltung im 
Regenrückhalteteich des geplanten Bauggdkgvgu"ãCo"ItcdgpÐ"anzusetzen ist.  
Daraus resultierend ist auch die für den Oberflächenabfluss aus den Einzugsgebieten des Schleifweges er-
forderliche Rückhaltung zu überprüfen und mit der Planung des neuen Regenwasserkanals im Schleifweg in 
Einklang zu bringen.  
Des Weiteren wird angeregt, die Drosseleinleitmenge in fkg"Xqthnwv"h¯t"fcu"oqogpvcp"igrncpvg"Dcwigdkgv"ãCo"
ItcdgpÐ"gkpuejn0"Gtygkvgtwpiuhn“ejgÐ"¦w"gtokvvgnp"wpf"gkp¦wjcnvgp."dku"fkg"o…inkejg"Gtygkvgtwpi"fgt"Dcwncpf/
hn“ejgp"cwu"fgo"Rncpigdkgv"ãAm OkvvgnygiÐ"¦wt"Wougv¦wpi"igncpigp."yqdgk"fcu"Ftquugnqticp"gxgpvwgnl so 
konzipiert sein könnte, dass eine Erhöhung der Drosselabflussmenge möglichst ohne große bauliche Eingriffe 
realisiert werden kann. 

 
 Diese Anmerkungen beziehen sich nicht auf das geplante Baugebiet, sondern auf den nachfolgen-

den Bereich Schleifweg mit Einleitstelle in den Vorfluter.  
 
Zu den Anmerkungen des WWA aus Punkt b) wurden nun folgende Betrachtungen durch die TIG Ingeni-
eure GmbH & Co.KG durchgeführt: 
 
Zunächst ist anzumerken, dass gemäß DWA-O"375."Vcdgnng"5."fgt"It¯pfngkpudcej"cnu"ãitq̌gt"HncejncpfdcejÐ 
einzustufen ist, da die Wasserspiegelbreite bei i.M. ca. 2,0 Î 2,5 m liegt und somit zwischen 1 Î 5 m beträgt (die 
Gewässer-Fließgeschwindigkeit ist kleiner als 0,5 m/s).  
 
Daraus ist eine zulässige Regenabflussspende von qR ø"342"n1*u,jc+"cd¦wngkvgp0 
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Aufgrund der weiteren (im Rahmen des Gesamtbauentwurfes aus dem Jahre 2007 betrachteten) Einleit-
stellen in den Gründleinsbach ist es sicherlich sinnvoll und richtig, für die hier betreffende Einleitstelle 
107EIN01 bei der nun bevorstehenden Realisierung eine geringere zulässige Regenabflussspende zum 
Schutze des Gewässers anzustreben Î hierzu erfolgen im Nachfolgenden weitere Betrachtungen. 
 
 
 
  

2,20 m 

DWA-M 153 
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Gesamt-Einzugsfläche für die betreffende Einleitstelle 107EIN01 in den Vorfluter Gründleinsbach: 
 

- dgrncpvgu"Dcwigdkgv"ãCo"ItcdgpÐ"gkpuejn0"Gtygkvgtwpiuhn“ejg:    5,27 ha 
- o…inkejgu"Rncpigdkgv"ãCo"OkvvgnygiÐ<       6,52 ha 
- dguvgjgpfgu"Gkp¦wiuigdkgv"ãCo"UejngkhygiÐ<      1,69 ha 

         11,79 ha 
 

Die einzelnen abflusswirksamen Flächenanteile ermitteln sich daraus wie folgt: 
 

- dgrncpvgu"Dcwigdkgv"ãCo"ItcdgpÐ"gkpuejn0"Gtygkvgtwpiuhn“ejg:    5,27 ha x 0,4 =  2,11 ha 
- o…inkejgu"Rncpigdkgv"ãCo"OkvvgnygiÐ<       6,52 ha x 0,4 =  2,61 ha 
- dguvgjgpfgu"Gkp¦wiuigdkgv"ãCo"UejngkhygiÐ<      1,69 ha x 0,4 =  0,68 ha 

                                     5,40 ha 
 
Hierbei wurde jeweils ein Abflussbeiwert von 0,4 zu Grunde gelegt, der aus nachfolgender Betrachtung herrührt 
(Auszug aus den vorgelegten Unterlagen Î Erläuterungsbericht - des TIG vom 11.01.2019 bezüglich der Flächen-
dgvtcejvwpigp"¦wo"igrncpvgp"Dcwigdkgv"ãCo"ItcdgpÐ."U08"h0+< 
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Das Verhältnis aus 2,116 ha / 5,2669 ha ergibt einen Abflussbeiwert für das geplante Dcwigdkgv"ãCo"ItcdgpÐ"
gkpuejn0"Gtygkvgtwpiuhn“ejg"xqp"ょm ?"2.623:"Ã"2.60 Dieser Wert wurde oben analog für das mögliche Plangebiet 
ãCo"OkvvgnygiÐ"wpf"fcu"dguvgjgpfg"Gkp¦wiuigdkgv"ãCo"UejngkhygiÐ"¦wt"Dgtgejpwpi"fgt"cdhnwuuyktmucogp"Hn“/
chenanteile herangezogen. 
 
 
Nun zu den Betrachtungen im Bereich Schleifweg und Einleitstelle: 
 
Der abflusswirksame Flächenanteil der Teileinzugsgebiete des Schleifweges (E168A Î E171A sowie E193A) wird 
für den Regenwasserkanal mit 50 % angesetzt:        
          0,68 ha x 0,50 =  0,34 ha 
 
(Hier wird zu Grunde gelegt, dass 50 % der gesamten abflusswirksamen Flächen aus Verkehrs- und Privatgrund-
stücksflächen auf den neuen Regenwasserkanal umgeschlossen werden können, die andere Hälfte aus bauli-
chen Gegebenheiten nicht entflechtet werden kann und daher weiterhin ca. 50 % der gesamten abflusswirksamen 
Oberflächen in die Mischwasserkanalisation abfließen) 
 
 
Cwu"fgo"dgtgkvu"dgrncpvgp"Dcwigdkgv"ãCo"ItcdgpÐ"gkpuejn0"Gtygkvgtwpiuhn“ejg fließen ab:  
[RRB mit qDr = 15,0 l/(s*ha)]      2,11 ha x 15,0 l/(s*ha) =  31,65 l/s 
 
Aus dem möglichen Dcwigdkgv"ãCo"MittelwegÐ"fließen (künftig) ab:  
[RRB mit qDr = 15,0 l/(s*ha)]      2,61 ha x 15,0 l/(s*ha) =  39,15 l/s 
 
Aus dem dguvgjgpfgp"Gkp¦wiuigdkgv"ãCo"UejngkhygiÐ"hnkǧgp"cd:  
[mit qDr = 15,0 l/(s*ha)]       0,34 ha x 15,0 l/(s*ha) =    5,10 l/s 
 
 
î Uq"ncpig"fcu"o…inkejg"Rncpigdkgv"ãCo"OkvvgnygiÐ"pkejv"woigugv¦v"yktf."dgn“whv"ukej"fkg"oczkocn"

zulässige Drosseleinleitmenge in den Gründleinsbach demnach auf gerundet 37 l/s. (Fall 1) 
 
î Für alle aufgeführten Einzugsgebiete *ygpp"ur“vgt"gkpocn"cwej"fcu"Rncpigdkgv"ãOkvvgnygiÐ"¦wt"

Umsetzung gelangt ist) ergibt sich eine maximal zulässige Drosseleinleitmenge in den Gründ-
leinsbach von gerundet 76 l/s. (Fall 2) 

 
 
Die Drosselung erfolgt im letzten Schachtbauwerk vor der Einleitung in den Gründleinsbach. Auf Anregung des 
zuständigen Wasserwirtschaftsamtes sollte ein für beide o.g. Fälle (Fall 1 & Fall 2) einsetzbarer verstellbarer 
Drossel-Schieber gewählt werden. Es soll daher ein Drosselschieber DN 250 mit Einstell-Skala zum Einsatz kom-
men, der im Falle der Erweiterung durch die Flächen am Mittelweg ohne weitere bauliche Eingriffe auf die erwei-
terte Drosselabflussmenge eingestellt werden kann. 
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Im Nachfolgenden soll das erforderliche Rückhaltevolumen für den ungedrosselten Abfluss der Einzugsgebiete 
aus der bestehenden Bebauung im Schleifweg betrachten werden. Das erforderliche Rückhaltevolumen muss als 
Stauraumvolumen im Regenwasserkanal vor dem Drosselbauwerk bereitgestellt werden, da aus den örtlichen 
Gegebenheiten keine anderen Möglichkeiten bestehen. Die Abflüsse aus den Baugebieten sind bereits gedros-
selt und haben keine Auswirkungen auf das erforderliche Rückhaltevolumen. 
Die Nachweisführung zur Ermittlung des erforderlichen Rückhaltevolumens erfolgte gemäß DWA A117 mit dem 
Programm des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (Version 01/2018) und befindet sich anbei. 
 
Die Überschreitungshäufigkeit wird zunächst mit n = 0,5 [1/a] gewählt. 
 
Es ergibt sich für die Rückhaltung aus den Einzugsgebieten des Schleifweges ein erf. Rückhaltevolumen in Höhe 
von 67 m³ (siehe Anlage Nr. 01a). 
 
Der gegenüber der letzten Wasserrechts-Anfrage nochmals überplante Kanal (siehe Anlage Nr. 03) kann ein 
Rückhaltevolumen von ca. 56 m³ bereitstellen. Die Einstauhöhe wurde mit einem Schwellenüberlauf von 10 cm 
gewählt. Die Schachtbauwerke wurden als durchgehendes Rohrvolumen überrechnet, das Mehrvolumen in 
Schachtbauwerken gegenüber Haltungen blieb somit unberücksichtigt. Eine erläuternde Darstellung hierzu ent-
hält Anlage Nr. 04.  
 
Da das erforderliche Rückhaltevolumen bei n = 0,5 [1/a] das vorhandene Rückhaltevolumen übersteigt, aus bau-
lichen Gründen aber nicht mehr Rückhaltevolumen realisierbar ist, wird nochmals eine Betrachtung mit einer 
Überschreitungshäufigkeit von n = 1,0 [1/a] durchgeführt. 
 
Es ergibt sich hierbei für die Rückhaltung aus den Einzugsgebieten des Schleifweges ein erf. Rückhaltevolumen 
in Höhe von 47 m³ (siehe Anlage Nr. 01b). 
 
Rückwärts gerechnet entspricht das vorhandene Rückhaltevolumen von ca. 56 m³ beim jeweiligen Bemessungs-
drosselabfluss (Fall 1 = 37 l/s  bzw. Fall 2 = 76 l/s) einer jährlichen Überstauhäufigkeit von 0,75 [1/a], was bedeu-
tet, dass die Überlaufschwelle im Drosselbauwerk alle 1,333 Jahre ( = alle 16 Monate) rechnerisch einmal an-
springt (siehe Anlage Nr. 02). 
 
Kp"Dg¦wi"cwh"gkpg"jkpukejvnkej"fgt"Tgigpurgpfg"igy“jnvg"Gkpuvwhwpi"fgu"It¯pfngkpudcejgu"cnu"ãmngkpgt"Hncej/
ncpfdcejÐ"kuv"gkpg"tgfw¦kgtvg"⁄dgtuvcwj“whkimgkv"xqp"p"?"2.97"]31c_"h¯t"fgp"It¯pfngkpudcej"cnu"vcvu“ejnkejgp"ãitq/
ßen FlachlandbcejÐ"fwtejcwu"xgtvtgvdct0 
 
Da es sich beim o.g. Drosselorgan jedoch um ein nicht gesteuertes Schieberorgan handelt, ist unter Ansatz des 
Bemessungs-Drosselabflusses eigentlich das doppelte Regenrückhaltevolumen bereitzustellen. Das zur Verfü-
gung stehende Rückhaltevolumen in Höhe von ca. 56 m³ kann jedoch wie oben bereits angesprochen, aus bau-
lichen Gründen nicht erweitert werden und ist somit begrenzt.  
 
Bezieht man den Sachverhalt der Regelung bei ungesteuerten Drosselorganen anstelle auf ein doppeltes Rück-
haltevolumen hingegen auf ein ungefähr doppelt so häufiges Überstauen, entspräche das in etwa auch einer 
doppelt so hohen Regenabflussspende von 30 l/(s*ha) anstelle von 15 l/(s*ha). 
 
 
Somit lässt sich sagen, dass sich die tatsächliche Abflussspende zwischen 15 l/(s*ha) und 30 l/(s*ha) bei 
einer Jährlichkeit von n = 0,75 [1/a] einstellen wird, was auf eine Einstufung des Gewässers im Bereich 
¦ykuejgp" gkpgo" ãmngkpgp" HncejncpfdcejÐ" wpf" gkpgo" ãitq̌gp" HncejncpfdcejÐ" ¦wt¯emigh¯jtv" ygtfgp"
könnte.  
 
Dieser Wert befindet sich somit weit unterhalb der für den Vorfluter Gründleinsbach eingangs aufgezeig-
ten zulässigen Regenabflussspende von qR ø"342"n1*u,jc+."p“jgtv"ukej"ugjt"fgo"Xqtuejnci"fgu"Ycuugt/
wirtschaftsamtes Aschaffenburg von 15 l/(s*ha) an und stellt einen hochwertigen Gewässerschutz-Bei-
trag dar. 
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Abschließend ist noch die Ableitung der Notüberlaufmengen aus den vorgeschalteten Rückhaltebecken zu be-
trachten Î hier kann der neu geplante Kanalstrang im Schleifweg folgendes leisten: 
 
Leistungsfähigkeit der einzelnen Haltungen bei Vollfüllung: 
 
Haltung 107012  DN 800  k"?"44.9"ä (kb = 0,75)  Qvoll = ca. 2.118 l/s 
Haltung 107010  DN 800  k"?"""7.2"ä (kb = 0,75)  Qvoll = ca. 1.006 l/s 
Haltung 107008/A DN 600 (2x) i =   3,5 ä (kb = 0,75)  Qvoll = ca.    790 l/s 
Haltung 107005/6 DN 600 (2x) i =   3,5 ä (kb = 0,75)  Qvoll = ca.    790 l/s 
Haltung 107004  DN 800  k"?"""7.2"ä (kb = 0,75)  Qvoll = ca. 1.006 l/s 
Haltung 10702  DN 800  k"?"""7.2"ä (kb = 0,75)  Qvoll = ca. 1.006 l/s 
 
 
Der Abfluss bei Anspringen des Notübgtncwhu"cwu"fgo"TTD"ãCo"ItcdgpÐ"yktf"cwh"fgt"ukejgtgp"Ugkvg"nkgigpf"cnu"
10-jähriges und 10-minütiges Starkregenereignis angesetzt: 
 
 

Notüberlaufmenge 丸 r10, 0,1 
 
Als Notüberlaufmenge wird eine über die angeschlossene undurchlässige abflusswirksame Fläche nie-
dergehende Regenmenge eines 10-jährigen und 10-minütigen Ereignisses (KOSTRA-DWD 2010R) an-
gesetzt: 
 
Au = 2,11 ha / r10, 0,1 = 287,1 l/(s*ha) 
 
        s"4.33"z"4:9.3"n1u"?"827.9:"n1u 

 
 
Hinzu kommt der Abfluss aus dem bestehenden Einzugsgebiet des Schleifweges unter Ansatz eines zwei-jähri-
gen 10-minütigen Regens (analog zur Dimensionierung der dortigen Kanalisation), der sich wie folgt errechnet: 
 
              0,34 ha  x  186,4 l/(s*ha)  = 63,38 l/s 
 
 
Somit beträgt der maximale Abfluss im Regenwasserkanalstrang im Schleifweg insgesamt bei Anspringen des 
Pqv¯dgtncwhu"co"TTD"ÐCo"ItcdgpÑ"(ohne Berücksichtigung des Drosselabflsses da die Notüberlaufmenge als 
Ansatz absolut zu betrachten ist) zusammen mit dem Drosselabfluss aus dem TTD"ãCo"OkvvgnygiÐ und des Ab-
flusses aus dem bestehenden Einzugsgebiet des Schleifweges: 
   
                605,78 l/s  +  39,15 l/s  +  63,38 l/s  =  ca. 708 l/s 
 
           [ Auslastung:  708 l/s  /  790 l/s  =  0,896 < 0,9 ] 
 
 
Fkg"Cdngkvwpi"gkpgu"Pqv¯dgtncwhu"cwu"gkpgo"TTD" ko"gxvn0"igrncpvgp"DI"ãCo"OkvvgnygiÐ"o¯uuvg"fcpp"
allerdings separat erfolgen und kann nicht mehr der Regenwasser-Kanalisation im Schleifweg zugeführt 
werden. 
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Fazit: 
 
 
Dem Vorschlag des WWA zum Schutz des Gewässers mit Ansatz einer insgesamt (auch für den Schleif-
weg) gültigen Regenabflussspende von 15 l/(s*ha) kann in guter Näherung nachgekommen werden. 
 
 
Für diese Änderungen am Regenwasserkanalsystem und der Einleitstelle durch Anpassung der Drosselmengen 
gegenüber dem Gesamtbauentwurf aus dem Jahre 2007 und der darauf basierenden wasserrechtlichen Geneh-
migung aus dem Jahr 2008 wird eine Änderung der bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnis für diesen Teilab-
schnitt notwendig. 
 
 
Der Verfasser bittet im Namen der Marktgemeinde Kleinlangheim um Einleitung der notwendigen Geneh-
migungsverfahren und Änderung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Regenwasserkanalisation im 
Bereich Schleifweg und der Einleitstelle 107EIN01 im Bereich Wiesenbronner Straße in den Gründleins-
bach für Fall 1 und auch bereits für Fall 2. 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Tobias Schramm 
 
 
 
 
Anlage:  
 

- Anlage Nr. 01a:  Ermittlung erf. Stauraumvolumen bei n = 0,5 
- Anlage Nr. 01b:  Ermittlung erf. Stauraumvolumen bei n = 1,0 
- Anlage Nr. 02:   Ermittlung Überstauhäufigkeit bei vor. Stauraumvolumen 
- Anlage Nr. 03:   Lageplan Regenwasserkanal Schleifweg 
- Anlage Nr. 04:   Darstellung vorh. Stauraumvolumen 

 
 
 
 
Ø Frau 1. Bürgermeisterin Stier, Markt Kleinlangheim 
 VG Großlangheim 
 TIG Ingenieure 
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Landratsamt Kitzingen

Landratsamt Kitzingen - Kaiserstraße 4 - 97318 Kitzingen

Gegen Empfangs-Bekenntnis

Markt Kleinlangheim

2. Hdn. Frau 1. Bürgermeisterin Stier

Verwaltungsgemeinschaft Großlangheim
Marktplatz 1

97320 Großlangheim

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bei Antwort bitte angeben)

62-632/02.1

Ihr/e Ansprechpartner/In:

Herr Volker Müller

Gebäude-/Zimmer-Nr. 8.83.14

Telefon 09321928-6220

Telefax 09321928-6299

volker.müller@kltzingen.de

www.kitzingen.de/aktuell

Kitzingen,

13.09.2019

Vollzug der Wassergesetze und der Abwasserabgabengesetze;
Abwasseranlagen des Marktes Kleinlangheim, Landkreis Kitzingen
Einleiten von Abwasser in den Gründleinsbach

Hier: Änderung der wasserrechtlichen Erlaubnis für die Einleitung von gesammelten Abwässern

Änderungsbescheid:

1. Der Bescheid des Landratsamtes Kitzingen vom 19.08.2008 wird wie folgt geändert:

1.1.

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2

Ziffer 1.1.1.3 wird wie folgt geändert:

An Ziffer 1.1.1.3.41 wird folgendes angefügt;

„Neue Planung des Büros TIG Ingenieure GmbH & Co. KG
1.1.1.3.42 Planunterlagen vom 11.01.2019

1.1.1.3.43 ergänzende Planunterlagen vom 04.07.2019"

Ziffer 1.2.1.2 Nr. 6 Spalte „Abfluss" erhält folgende Fassung:
„37 l/s für „Am Schleifweg" und „Am Graben" mit Erweiterung
76 l/s für „Am Schleifweg", „Am Graben" mit Erweiterung und „Mittelweg""

Ziffer 1.2.1.3. wird wie folgt geändert:

Ziffer 1.2.1.3.4 Satz 3 erhält folgende Fassung: „Entsprechend der vorliegenden Planung ist
der Drosselabfluss aus dem Baugebiet „Am Graben" mit Erweiterung auf 32 l/s zu begren-
zen.

Es wird folgende Ziffer 1.2.1.3.8 angefügt:
„1.2.1.3.8 Bei der Errichtung des Regenrückhaltebeckens (RBB) (mind. 604 m ̂) ist
folgendes zu beachten:

-Das RBB ist dauerhaft dicht nach DWA-Merkblatt M 176 herzustellen. Die Dichtungs
schicht ist durch eine Dichtungsschutzschicht zu schützen und mit einer Oberboden-



Schicht (bewachsen) anzudecken.
-Der Einbau und die Ausführung der Abdichtung sind durch einen Fachgutachter zu
begleiten und zu dokumentieren.

-Die Dichtheit des Beckens ist nach Abschluss der Maßnahme zu überprüfen.
-Der Notüberlauf des RBB ist für den maximal möglichen Beckenzufluss zu bemessen und
zu befestigen. Durch regelmäßige Wartungsarbeiten ist sicherzustellen, dass Ver-
landungen vor der Drossel unverzüglich entfernt werden.
-Belasteter Bodenaushub ist ordnungsgemäß zu separieren, zu deklarieren, zu entsorgen
bzw. zu verwerten. Ein Wiedereinbau ist nicht zulässig.

1.4 Ziffer 1.2.1.4.2 erhält folgende Fassung:
„Gem. Art. 61 BayWG ist die Bestätigung eines Sachverständigen vorzulegen, aus der sich
ergibt, dass alle neuen Entwässerungsanlagen entsprechend der vorgelegten Bemessung
und den Bescheidsauflagen ausgeführt wurden. Bei Anlagen oder Anlagenteilen, die nach
der Fertigstellung nicht mehr einsehbar oder zugänglich und für die Funktion der Anlage
von nicht unwesentlicher Bedeutung sind, ist der private Sachverständige so rechtzeitig zu
beauftragen, dass durch die Durchführung einer Teilabnahme eine ordnungsgemäße
Abnahme erreicht werden kann (z.B. Abdichtung des Regenrückhaltebeckens).''

1.5 Ziffer 4.1 (Hinweise des WWA) wird wie folgt geändert:
Es werden folgende Ziffern angefügt:
„4.1.9 Die Einleitung in den Gründleinsbach sollte unter 45 Grad erstellt werden und

naturnah mit Wasserbausteinen gesichert sein.
4.1.10 Für die Erschließung des Baugebietes „Mittelweg" sind neue Ausführungspläne und
Berechnungen vorzulegen. Der Notüberlauf aus dem Regenrückhaltebecken kann nicht
mehr über die bestehende Regenwasserkanalisation abgeleitet werden.
4.1.11 Da für die Ermittlung der Flächenversiegelung die im Bebauungsplan festgesetzte
GRZ von 0,4 angesetzt wurde, sollte aufgrund der eingereichten Baupläne überprüft
werden, ob die angenommene Versiegelung eingehalten wird. Bei Überschreitung ist eine
Änderung des Wasserrechts zu beantragen.
4.1.12 Es ist zu überprüfen, ob die Festsetzung im Bebauungsplan, wonach wasserdurch
lässige Beläge zu verwenden sind, bei der Bauausführung eingehalten wird."

2. Kostenentscheidung

2.1 Der Markt Kleinlangheim hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.

2.2 Der Markt Kleinlangheim ist von der Zahlung einer Gebühr befreit.

2.3. Auslagen sind nicht entstanden.

Gründe:

I.

Der Markt Kleinlangheim plant am südwestlichen Ortsrand von Kleinlangheim die Erschließung

eines neuen Wohngebietes „Am Graben". Das Baugebiet umfasst ca. 4 ha Fläche mit ca. 32



Baugrundstücken und liegt außerhalb von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten. Es ist

beabsichtigt, das Baugebiet im Trennverfahren zu entwässern. Das Schmutzwasser wird an die

gemeindliche Kanalisation angeschlossen und an die Kläranlage in Kleinlangheim weitergeleitet.

Das Niederschlagswasser aus den Baugrundstücken (Dach-, Hof- und Grünflächen) und aus den

neuen Verkehrsflächen wird über Regenwasserkanäle gesammelt und über ein

Regenrückhaltebecken gedrosselt in einen neuen Regenwasserkanal eingeleitet, der vor dem

Gründleinsbach nochmals eine Rückhaltung (56 m und eine Drosselung erfährt.

Die Einleitung in den Gründleinsbach wurde bereits genehmigt. Da die Regenwasserkanalisation

jedoch noch nicht errichtet wurde, wurde überprüft, ob die Festlegungen noch dem Stand der

Technik entsprechen. Hierzu wurden vom Büro TIG Ingenieure GmbH & Co: KG Unterlagen

vorgelegt, die dem Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg (WWA) zur Stellungnahme vorgelegt

wurden.

Das WWA teilt mit Schreiben vom 07.03.2019 folgendes mit:

„Wie bei der neuen Planung der TIG Ingenieure GmbH & Co.KG vom 11.01.2019 richtig angesetzt,

ist die zulässige Regenabflussspende des Gründleinsbaches aus heutiger Sicht mit 15 l/s*ha zu

wählen. Daraus ergibt sich für das Baugebiet „Am Graben" ein zulässiger Drosselabfluss von 32 l/s

und eine erforderliche Rückhaltung von 604 m^. |

Dass die Erweiterung des Baugebietes (1,8 ha) hierbei bereits berücksichtigt wurde und

vorübergehend eine höhere Regenabflussspende von ca. 23 l/s*ha vorhanden sind, kann dabei

toleriert werden.

Zu hinterfragen ist allerdings die Drosselung von 125 l/s am geplanten Drosselschacht 107004. Da

aus dem Baugebiet „Am Graben" bei einem 5-jährlichen Regenereignis nur noch 32 l/s statt 113 l/s

(Berechnung 2006) kommen, ist die Drosselung auf 125 l/s am Einleitbauwerk zu hoch angesetzt.

Hier ist zu prüfen, welche Drosselung und Rückhaltung aufgrund der Einzugsgebiete E168A bis

E171A und E193A notwendig ist. Dabei ist grundsätzlich eine zulässige Regenabflussspende von 15

l/s*ha zu berücksichtigen.

Ggf. kann das Drosselbauwerk so konzipiert werden, dass es leicht erweitert werden kann, wenn die

ursprünglich geplante Baugebietsgröße zur Ausführung kommen sollte.



Das Regenrückhaltebecken soll laut Planung als Erdbecken ausgeführt werden, das teilweise

versickerungsfähig ist. Dem kann aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht zugestimmt werden.

Beim Bau des Beckens würde die schützende Deckschicht komplett durchteuft werden und eine

Versickerung direkt in den Muschelkalk stattfinden.

Entweder ist zum Fels eine durchgehende Deckschicht von mindestens 1,0 m einzuhalten oder das

Becken ist dauerhaft dicht zu bauen. Einschlägig ist hierbei das DWA-Merkblatt M 176."

Die aufgrund dieser Stellungnahme geänderte Planung vom 04.07.2019 wurde ebenfalls an das

WWA weitergeleitet, das mit Schreiben vom 31.07.2019 mit der Planung sein Einverständnis

erklärte, sofern die vorgeschlagenen Auflagen berücksichtigt werden.

Das Landratsamt Kitzingen ist nach Art. 63 Abs. 1 des Bayer. Wassergesetzes - BayWG - i. V. m. Art.

37 Abs. 1 Satz 2 der Landkreisordnung - LkrO - sachlich und nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 des Bayer. Ver

waltungsverfahrensgesetzes - BayVwVfG - örtlich zuständig.

Entsprechend dem Vorschlag des Wasserwirtschaftsamtes Aschaffenburg ändert das Landratsamt Kit

zingen nach pflichtgemäßem Ermessen die wasserrechtliche Erlaubnis.

Dieser Bescheid ist gemäß Art. 1 Abs. 1 des Kostengesetzes - KG - kostenpflichtig. Der

Markt Kleinlangheim ist von der Zahlung einer Gebühr befreit (Art. 4 Abs. 1 KG).

(Rechtsbehelfsbelehrung s. nächste Seite)



Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben

werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg,

Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg

Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg,

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen^ Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten {Freistaat Bayern) und den Gegenstand des

Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung

dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in

Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder

Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

^ Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfache E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine

rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen

entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit

(www.vgh.bavern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

iO'
Sabrina Fröhlich

Stv. Abteilungsleiterin
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